
Stadtverordnetenversammlung Tagesordnungspunkt 7.

Wittstock/Dosse Beschluss-Nr. 82-2020-SVV
Öffentlich

Sitzungsvorlage für: Nichtöffentlich

Stadtverordnetenversammlung Bekanntmachung ja

Sitzungsdatum: 17.06.2020 Bekanntmachung nein

Fachbereich
Kämmerei

Beratungsfolge Sitzungs-
termin

TOP Anwesende Empfehlung

Soll Ist Gemäß
Beschluss-
vorschlag

mit
Änderungen

Ablehnung Zurück-
stellung

Finanzausschuss 02.03.2020 7. 5 5 X

Anwesende Abstimmungsergebnis
Sitzungs-
termin

TOP Soll Ist Ja Nein Enthaltung Abstimmungsart

Hauptausschuss 11.03.2020  6. 6 6 6 Gemäß
Beschluss-
vorschlag

Beschlussentwurf
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wittstock/Dosse beschließt die 3. Änderungssatzung zur
Satzung der Stadt Wittstock/Dosse zur Umlage der Verbandsbeiträge des
Gewässerunterhaltungsverbandes Oberer Rhin/Temnitz . 

Der o.g. Beschluss wird wie folgt neu gefasst:
(Änderung/Streichung/Zusatz zum Beschlussvorschlag) nichtzutreffendes streichen

 

Beschlussfassung wie Vorschlag/Änderungen (nichtzutreffendes streichen)

Anwesende 22 Anmerkung:

Ja-Stimmen 22 Auf Grund des § 22 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) waren _____
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

              
               

Nein-Stimmen
Enthaltungen
gezeichnet
Der Vorsitzende

____________________
                                                                        Siegel (Siegel)

gezeichnet
Der Bürgermeister

____________________



Rechtsgrundlagen:
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)  vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07,
[Nr. 19], S.286) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr.
38])
Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. März
2012 (GVBl.I/12, [Nr. 20]) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2017
(GVBl.I/17, [Nr. 28])
Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 08], S.174) zuletzt geändert durch Artikel
1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 36] 

Finanzielle Auswirkungen
Einnahmen Mittel stehen zur Verfügung
Keine haushaltsmäßige Berührung Mittel stehen nicht zur Verfügung

zur Kenntnis genommen:
Stadtkämmerei

Sachverhalt: Beschluss-Nr. 82-2020-SVV
Der Gewässerunterhaltungsverband Oberer Rhin/Temnitz  hat in seiner Verbandsversammlung am
06.01.2020 unter TOP 6 den Beitragssatz für das Jahr 2020 mit 5,77 Euro/ha beschlossen. Der
Beitragssatz in den Vorjahren betrug 0,00 Euro/ha.
Da dieser Beitrag Grundlage für unsere Umlagegebühr ist, muss die Satzung in diesem Punkt
angepasst werden. 


